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1. Anlass und Ziel der Planung

Am 22.02.2018 hat der Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz der Stadt
Bonn die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6722-3 für das Gebiet im Stadtbezirk
Beuel, Ortsteil Beuel-Mitte, zwischen Sankt Augustiner Straße, Combahnstraße und
Kreuzstraße einschließlich der Hausgrundstücke Kreuzstraße 66 und Sankt
Augustiner Straße 74 beschlossen (DS-Nr. 1810319).

Durch den Bebauungsplan Nr. 6722-3 sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbesserung der verkehrlichen Situation für
die Stadtbahnlinie 66 und 67 bei gleichzeitiger Gewährleistung der Leistungsfähigkeit
für den motorisierten Individualverkehr geschaffen werden.

Für eine nachhaltige Verbesserung der verkehrlichen Situation, insbesondere eine
störungsfeie Abwicklung und Beschleunigung des ÖPNV-Verkehrs auf einem
eigenständigen Bahnkörper, bedarf es einer Neuaufteilung bzw. einer deutlichen
Verbreiterung der Sankt Augustiner Straße, da der heute vorhandene
Straßenquerschnitt nicht den nötigen Raum bietet, um für alle Verkehrsarten die
notwendigen Verkehrsflächen einzurichten (DS-Nr. 190443).

Mit der planungsrechtlichen Sicherung der Verkehrstrasse und den damit
verbundenen Eingriffen in private Grundstücke und die Bestandsbebauung auf der
östlichen Seite der Sankt Augustiner Straße bedarf es darüber hinaus einer
städtebaulichen Neuordnung für die unmittelbar angrenzenden Bereiche.

Auf der Grundlage der für den Straßenabschnitt erarbeiteten Planungsvarianten für
die Neuordnung der Verkehrsflächen auf der Sankt Augustiner Straße und den dazu
erteilten Prüfaufträgen hat der Rat der Bundesstadt Bonn am 09.12.2021
beschlossen, dass der Planungsvariante 3 mit eigenständigem Bahnkörper und auf
Mindestbreiten reduzierten baulich getrennten Radwegen der Vorzug einzuräumen ist
(vgl. DS-Nr. 190443-2).

Neben einer nachhaltigen Verbesserung der verkehrlichen Situation ist es insofern
Ziel des Plankonzeptes, die Eingriffe in die Friedhofsfläche der kath. Kirchengemeinde
St. Josef und die angrenzenden Privatgrundstücke, welche von der Planung betroffen
sind, auf den notwendigen Umfang zu beschränken und gleichzeitig die
Voraussetzung für eine der Umgebungsbebauung angepasste Straßenrandbebauung
zu schaffen.

2. Plangebiet:

Das Plangebiet liegt im Zentrum des Stadtbezirks Beuel, nordöstlich des
Bezirksrathauses Beuel, östlich der Sankt Augustiner Straße und umfasst eine Fläche
von ca. 1.8 ha.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 6722-3 umfasst die Dreiecksfläche
zwischen „Sankt Augustiner Straße“, „Combahnstraße“ und „Kreuzstraße“, sowie
einen von Ost nach West verlaufenden Gebäudestreifen im Kreuzungsbereich
„Herbert-Rabius-Straße“ und „Sankt Augustiner Straße“, der im Wesentlichen durch
die Hausgrundstücke Herbert-Rabius-Straße 8 und 10 sowie Sankt Augustiner Straße
66 und 74 gebildet wird.

Im Norden der Dreiecksfläche befindet sich ein Gewerbestandort (Autohändler) im
Kreuzungsbereich der Kreuzstraße/Sankt Augustiner Straße.

Im mittleren Bereich der Dreiecksfläche sind mehrstöckige Wohngebäude
straßenbegleitend entlang der Sankt Augustiner Straße und der Kreuzstraße
vorhanden. Zusätzlich ist in der Kreuzstraße innerhalb eines Wohnhauses ein
Maleratelier verortet.

Südlich anliegend an die Wohnbebauung entlang der Sankt Augustiner Straße wird
die vorhandene Nutzungsdurchmischung von Wohnen und Gewerbe durch einen
weiteren Gewerbestandort (Autohändler) ergänzt und umfasst Verkaufs- und
Abstellflächen für den ansässigen Autohändler, eine Werbetafel sowie ein
Werkstattgebäude.

Im Süden der Dreiecksfläche liegt der Pfarrfriedhof der katholischen Kirchengemeinde
Sankt Josef und Paulus. Dieser wird durch eine ca. 1,4 Meter hohe Natursteinmauer
eingefasst und ist nahezu vollständig mit 825 Grabfeldern und Einzelgrabstätten
belegt (Stand 2023). Des Weiteren befindet sich auf dem Friedhofsgelände eine kleine
Priestergruft im Kreuzungsbereich der Sankt Augustiner Straße und Combahnstraße.

Der Straßenraum entlang der Sankt Augustiner Straße gehört zur Bundesstraße B 56
und ist durch schmale Bürgersteige, Oberleitungen und Befestigungsmasten sowie
den auf der Sankt Augustiner Straße verkehrenden Straßenbahnverkehr
gekennzeichnet. Grünelemente fehlen in diesem Abschnitt der Sankt Augustiner
Straße vollständig, lediglich im Kreuzungsbereich St. Augustiner Straße / Kreuzstraße
befindet sich ein einzelner Baumstandort.

Südlich des Friedhofsgeländes, beidseitig entlang der Combahnstraße, verläuft eine
Allee, die gem. § 41 LNatSchG / § 29 BNatSchG gesetzlich geschützt ist. Es handelt
sich um eine 2-reihige, einfache, bedeckte Linden-Allee (überwiegend geschlossenes
Kronendach), die Lücken aufweist. Die Beseitigung von Alleen sowie alle Handlungen,
die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteilige Veränderung führen können,
sind demnach verboten. Sollte eine Fällung von gesetzlich geschützten Alleebäumen
im Vorhabengebiet unvermeidlich werden, muss eine Befreiung von den Ge- und
Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes (gem. § 67 BNatSchG) bei der Unteren
Naturschutzbehörde beantragt werden. Die Befreiung wird mit der Verpflichtung von
Ersatzpflanzungen zur Kompensation des Eingriffs in die Allee verbunden sein.

Im Kreuzungsbereich Sankt Augustiner Straße / Herbert Rabius Straße sind ein- bis
zweigeschossige Wohngebäude und eine tierärztliche Praxis für Kleintiere vorhanden.

3. Bestehendes Planungsrecht:

Regionalplan

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region
Bonn/Rhein-Sieg (GEP Bonn/ Rhein-Sieg) umfasst räumlich die kreisfreie Stadt Bonn
und den Rhein – Sieg - Kreis. In diesem ist das Plangebiet als allgemeiner
Siedlungsbereich mit Schienenwegen für den überregionalen und regionalen Verkehr
dargestellt.

Flächennutzungsplan (FNP)

Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet überwiegend als gemischte Baufläche

(M) und kleinteilig im südlichen Plangebiet als Grünfläche mit Zweckbestimmung
Friedhof dar. Die neue Planung zielt auf gleichbleibende Nutzungen ab. Der B-Plan
kann daher als aus den Darstellungen des FNPs entwickelt angesehen werden. Eine
Anpassung des Flächennutzungsplans ist nicht notwendig.

Bebauungsplan

Verbindliches Planungsrecht besteht in Form des Bebauungsplans Nr. 7923-15
„Sankt Augustiner Straße“, der im Jahr 1979 Rechtskraft erlangt hat. Dieser setzt für
die bebaubaren Flächen zwischen den zuvor genannten drei Begrenzungsstraßen
(Fläche der Dreiecksfläche) als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet mit
geschlossener Bauweise gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest.

Festgesetzt ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl
(GFZ) von 1,1 mit maximal drei Geschossen, wobei auf dem nördlichsten und
südöstlichsten Grundstück vier Vollgeschosse zulässig sind. Für diese Grundstücke
ist als Dachform ausschließlich Flachdach zulässig. Südlich von der als Mischgebiet
(MI) ausgewiesen Fläche setzt der Bebauungsplan Nr. 7923-15 eine Grünfläche mit
Zweckbestimmung Friedhof fest.

Im Norden des Plangebietes besteht zudem Planungsrecht durch den Bebauungsplan
Nr. 7923-4 „Herbert - Rabius – Straße“, rechtskräftig seit dem 01.07.1983.  Auch
dieser Bebauungsplan setzt ein Mischgebiet mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von
1,0 in geschlossener Bauweise fest. Erlaubt ist je nach Position der Baufelder im
Plangebiet eine Höhenentwicklung von I bis III Geschossen mit geneigter Dachform
und einem Neigungswinkel von 30-45°.

Neben der Ausnutzung der Baufelder und den zulässigen Gebäudehöhen setzt der
Bebauungsplan Nr. 7923-4 eine Baulinie entlang der Sankt Augustiner Straße und
Kreuzstraße fest.

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 7923-4 erfasst auch die beiden in den
Geltungsbereich aufgenommen Grundstücke Herbert Rabius Straße 8-10   und setzt
hier abweichend vom Rest des Bebauungsplanes ein Mischgebiet (MI) mit einer GRZ
von 0,4 und einer GFZ von 0,8 in offener Bauweise mit eingeschossige Bebauung
fest.

Besonderes Vorkaufsrecht

Neben verbindlichem Planungsrecht in Form der beiden rechtskräftigen
Bebauungspläne Nr. 7923-15 und 7923-4 sind Teile des Plangebiets zum Schutz der
städtebaulichen Ziele seit dem Jahr 2020 mit einem Plansicherungsinstrument, einer
besonderen Vorkaufsrechtsatzung nach § 25 BauGB belegt worden.

Diese besondere Vorkaufsrechtssatzung ermöglicht der Stadt, die benötigten Flächen
für den Straßenraumumbau auf den vorhandenen Grundstücken frühzeitig vor Dritten
zu erwerben, bevor die benötigten Grundstücksteile von jetzigen Eigentümer*innen an
dritte Personen weiterverkauft werden und Entwicklungen entstehen, die den
städtebaulichen Zielen gegenüber schädlich sind.

Dabei umfasst die besondere Vorkaufrechtssatzung jene Grundstücke entlang der
Sankt Augustiner Straße in einer Tiefe von 8 Meter, welche für die Erweiterung der
öffentlichen Verkehrsfläche benötigt werden und ins Eigentum der Stadt übergehen
müssen (vgl. DS. Nr. 200559).

Die besondere Vorkaufsrechtssatzung nach § 25 BauGB steht dabei in enger
Verbindung mit den momentan noch laufenden Grunderwerbsverhandlungen. Sofern
alle Grunderwerbsverhandlungen erfolgreich verlaufen sollten, wird die besondere
Vorkaufsrechtssatzung hinfällig, da die Stadt in diesem Fall über alle notwendigen
Flächen für den geplanten Straßenraumumbau verfügen kann.

Sollten die Grunderwerbsverhandlungen nicht erfolgreich verlaufen, hat die Stadt
immer noch die Möglichkeit, sich die für den Straßenraumumbau notwendigen
Flächen zu sichern, da die momentan geltende besondere Vorkaufrechtssatzung nach
BauGB durch das besondere Vorkaufsrecht nach § 28 a Personenbeförderungsgesetz
(PBefG) im noch anstehenden Planfeststellungsverfahren überlagert und hinfällig
wird, sobald die dazugehörigen Planunterlagen das erste Mal für jedermann öffentlich
einsehbar sind.

Dazu müsste bei gescheiterten Grunderwerbsverhandlungen ein voraussichtlich
langjähriges Enteignungsverfahren für die benötigten Flächen eingeleitet und
durchgeführt werden.

Planverfahren

Da der Bebauungsplan im Wesentlichen der Innenentwicklung und Nachverdichtung
bereits bebauter und weitgehend versiegelter Flächen dient und der Schwellenwert
gem. § 13 a Abs. 1 Ziffer 1 BauGB deutlich unterschritten wird, soll das
Bebauungsplanverfahren als beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB
durchgeführt werden.

Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB bei der Aufstellung des
Bebauungsplanes sind gegeben. Die im BauGB festgelegte Höchstgrenze von 20.000
m² Grundfläche nach § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird deutlich
unterschritten. Auch werden keine Vorhaben begründet, die einer
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundes- oder Landesrecht unterliegen. Ebenso
sind die in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter nicht betroffen. Im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB kann von der Abhandlung der
Eingriffsregelung mit Umweltprüfung und Umweltbericht (gem. § 2 (4) BauGB) sowie
einem naturschutzfachlichen Ausgleich abgesehen werden. Gleichwohl werden die
relevanten Umweltbelange im Verfahren umfassend berücksichtigt. Von einer
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und einer frühzeitigen Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 (1) bzw. § 4 (1)
BauGB wird ungeachtet der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten gemäß § 13a
BauGB nicht abgesehen.

4. Städtebauliches Konzept:

Der für die Verbreiterung der Sankt Augustiner Straße unabdingbar notwendige
Flächenbedarf erfordert neben einem Eingriff in den Friedhof der katholischen
Kirchengemeinde eine vollständige Niederlegung der vorhandenen
Bestandsbebauung auf der Ostseite der Sankt Augustiner Straße.

Die planungsrechtlichen Zielsetzungen des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes,
der unmittelbar angrenzend an die bisherige Straßenbegrenzungslinie auf die

Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche –Friedhof- und einer bis zu
viergeschossigen Hochbebauung abstellt, sind aufgrund der Flächenbedarfe zur
Beschleunigung der Stadtbahnlinie als obsolet und nicht mehr realisierbar anzusehen.

Zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie zur
Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen bedarf es daher der Aufstellung eines
neuen Bebauungsplanes, der sowohl die Bestattungsflächen, als auch die
verbleibenden Bauflächen erfasst und die planungsrechtlichen Zielsetzungen für
deren künftige Flächenentwicklung definiert.

Angesichts der Höhenentwicklung der umgebenden Baukörper sowohl im Bereich der
Sankt Augustiner Straße als auch der Kreuzstraße sollen die bestehenden
Festsetzungen entlang der Sankt Augustiner Straße im Wesentlichen
wiederaufgenommen werden, sodass eine homogene, urban geprägte Bebauung und
Höhenentwicklung entlang der Sankt Augustiner Straße gewährleistet wird.

Das neue Planungsrecht soll dabei die Voraussetzungen zur Schließung der
entstehenden Baulücke bzw. zur Realisierung einer geschlossenen, gemischt
genutzten Straßenrandbebauung schaffen.

Da die zur Verfügung stehende Fläche nach einer Neuordnung und Verbreitung des
Straßenraums und der öffentlichen Verkehrsfläche stark reduziert sein wird, können
im Plangebiet keine größeren Gewerbebetriebe mehr auf den verbleibenden Flächen
angesiedelt werden.

Angedacht ist eine mit Wohnnutzung verträgliche Gewerbenutzung oder eine
großteilige Wohnnutzung in den neuen Baufeldern zu ermöglichen.

Die Wohnfunktion des Areals soll dadurch im Charakter erhalten werden.

Zudem ist angedacht eine anteilige nicht störende gewerbliche Nutzung im Areal
auszuweisen, um so auch eine Nutzungsdurchmischung des Areals sicherzustellen
und den Charakter eines Mischgebietes (MI) zu erhalten oder sich alternativ zu einem
Urbanen Gebiet (MU) zu entwickeln.

Dabei soll darauf geachtet werden, dass eine gewerbliche Nutzung nicht dominiert,
sondern ein Mischgebiet aus Wohn- und nichtstörender Gewerbenutzung, z.B. im
Erdgeschoss, entsteht.

Vor diesem Hintergrund wurden für das Plangebiet zwei Planvarianten erarbeitet, die
auf unterschiedliche Flächennutzungen abstellen und deren Inhalte, Ziele und Zwecke
nachfolgend beschrieben sind:

Variante I:

Variante I favorisiert eine unter Einbeziehung der gesamten zur Verfügung stehenden
Restflächen maximal mögliche neue Bebauung entlang der Sankt Augustiner Straße.

Die Bebauung orientiert sich dabei an der umliegenden Bebauung und nimmt
größtenteils die bestehenden Festsetzungen der momentan rechtskräftigen
Bestandsbebauungspläne wieder auf.

Die Variante sieht dabei eine Bebauung mit zwei drei- bis viergeschossigen
Baukörpern entlang der Sankt Augustiner Straße vor, welche aufgrund der geringen
Grundstückstiefe an einer Engstelledurch einen eingeschossigen Gebäudeteil mit
aufstehender Lärmschutzwand verbunden werden.

Angedacht ist eine geschlossene Bauweise (g) mit III-IV Vollgeschossen und eine
Festsetzung von Flachdächern als Dachform zur Schaffung der Voraussetzung für die
Nutzung von erneuerbaren Energien und Dachbegrünung.

Als Nutzungskonzept wird eine Wohnnutzung mit anteiliger Gewerbenutzung
angestrebt.

Hierbei wäre vorstellbar, eine horizontale Gliederung des Gebäuderiegels in
Wohnnutzung und nichtstörende Gewerbenutzung vorzunehmen oder das bestimmte
Teile des Gebäuderiegels komplett für die einzelnen Nutzungen aufgeteilt werden.

Nicht berücksichtigt werden in der Variante I die vorgetragenen Wünsche der durch
den Straßenraumumbau betroffenen Kirchengemeinde Sankt Josef und Paulus.
Variante I sieht keine Ausgleichflächen für die in Anspruch genommenen Flächen des
Friedhofes vor.

Durch den Eingriff in ihre Eigentumsverhältnisse hat die Kirche einen
Entschädigungsanspruch, da sie durch den geplanten Straßenraumumbau in ihrer
Friedhofsnutzung eingeschränkt wird und Land für die Umsetzung der
Infrastrukturmaßnahme an die Stadt abtreten muss.

Ein unmittelbarer Anspruch auf die Entschädigung durch Ersatzland, noch dazu direkt
an den bestehenden Friedhof angrenzend, besteht allerdings nicht.

Die Variante I enthält dadurch ein hohes nachbarschaftliches Konfliktpotenzial,
insbesondere da die Kirchengemeinde ihre Bereitschaft zur Aufnahme von
zielführenden Vertragsverhandlungen nur unter bestimmten Bedingungen in Aussicht
gestellt hat.

Die Variante I kann daher verwaltungsseitig unter dem Aspekt des Konfliktpotenzials
und Komplexität der Planung nicht empfohlen werden.

Variante II:

Im Gegensatz zur Variante I steht bei Variante II die Beachtung der
nachbarschaftlichen Belange der Kirchengemeinde und der Ausgleich der durch den
Straßenraumumbau in Anspruch genommenen Friedhofsflächen im Fokus der
Überlegungen.
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